
hinreichend große Anzahl von
Fachunternehmen am Markt be-
stehen, damit jeder öffentliche
Auftraggeber, der Lose bildet,
diese auch jederzeit im Wettbe-
werb vergeben kann.
Vorliegend ist zwar unstreitig

gewesen, dass sich außer dem an-
tragstellenden Handwerker auch
weitere Unternehmen auf das
Schleifen von Estrich oder ande-
ren Oberflächen spezialisiert ha-
ben. Allerdings konnte die Lüne-
burger Vergabekammer nicht
feststellen, dass die Anzahl der
auf das Schleifen von Estrich
spezialisierten Fachunternehmen
ausreichend groß und damit der
Schleifermarkt bereits so etabliert
ist, dass jede Vergabestelle, die
entsprechende Fachlose bilden
würde, diese auch jederzeit in ei-
nem hinreichend großen Verga-
bewettbewerb vergeben kann.
Für diese Einschätzung spricht
auch, dass für das Estrichschlei-
fen weder eine spezielle DIN-

Ein öffentlicher Auftraggeber
hat als Teilgewerk für den

Neubau einer Bibliothek die Ver-
gabe von „Estricharbeiten – ge-
schliffener Estrich“ losweise euro-
paweit nach der VOB/A-EG aus-
geschrieben. Eine weitere Auftei-
lung der zu vergebenden Estrich-
arbeiten in Lose war nicht vorge-
sehen. Dem Leistungsverzeichnis
war zu entnehmen, dass die
Estricharbeiten zum Teil als Ver-
bundestrich, aber auch als
schwimmender Estrich ausge-
schrieben wurden. Als Korn-
durchmesser war eine einheitliche
homogene Sieblinie für den
Estrich vorgegeben. Die Oberflä-
che des Estrichs war zudem mehr-
fach zu schleifen und zu glätten.
Darüber hinaus war auch das
Schleifen und Imprägnieren der
waagerechten Anschlüsse an den
Treppenpodesten in den Treppen-
häusern sowie eine UV-beständi-
ge, transparente und staubbinden-
de Oberfläche gefordert.

Handwerksbetrieb
rügte die Auschreibung

Noch während der Ausschrei-
bungsphase rügte ein auf Schleif-
arbeiten spezialisierter Hand-
werksbetrieb die fehlende Auftei-
lung in zwei Lose. Seiner Ansicht
nach hätte die Vergabestelle die
Leistung in zwei Fachlose (1.)
„Estricharbeiten (Verlegen)“ und
(2.) „Schleifarbeiten (Oberflä-
chenbearbeitung und -verede-
lung)“ aufteilen müssen. Das Ver-
legen des Estrichs unterscheide
sich zum einen hinsichtlich der
zum Einsatz kommenden Geräte
und Arbeitsmaterialien. Zum an-
deren seien auch die angewandten
Bearbeitungstechniken wesent-
lich anders als bei Schleifarbeiten.
Nachdem der öffentliche Auftrag-
geber der Rüge nicht abgeholfen
hatte, beantragte der Handwerker
die Nachprüfung des Vergabever-
fahrens. Ohne Erfolg. Die Verga-
bekammer Niedersachsen (Be-
schluss vom 8. August 2014, Az.:
VgK-22/2014) entschied rechts-
kräftig, dass die Estricharbeiten
nicht geteilt nach Fachlosen und
damit so auszuschreiben waren,
dass sich der Handwerker als aus-
schließlich auf Schleifarbeiten
spezialisiertes Unternehmen am
Vergabeverfahren beteiligen
konnte.

Vergabekammer Niedersachsen entscheidet zur Losaufteilung

Estrichschleifen ist (noch) kein eigenes Fachlos

Norm besteht noch eine eigene
Erwähnung in den Gewerbever-
zeichnissen der Handwerksord-
nung vorliegt. Schleifarbeiten im
Sinne einer besonderen Oberflä-
chenbehandlung sind nach wie
vor als Teil der Estricharbeiten
nach DIN 18351 eingeordnet.
Die Handwerksordnung führt zu-
dem das Gewerbe der Estrichle-
ger in ihrer Anlage B weiterhin
als einheitliches Gewerk. Eine
etablierte, flächendeckende und
getrennte Ausrichtung des Anbie-
termarkts im Bereich von
Estricharbeiten in Betriebe, die
sich nur auf das Verlegen des
Estrichs und solche, die sich aus-
schließlich auf Schleifarbeiten
von Estrich spezialisiert haben,
konnte die Vergabekammer Nie-
dersachsen aktuell daher noch
nicht bestätigen.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Rechtsanwalt bei Rödl &
Partner in Nürnberg

daher eine Teilleistung zu verste-
hen, die marktüblich von einem
Unternehmen ausgeführt wird,
das zu einem bestimmten Hand-
werks- und Gewerbezweig ge-
hört. Die Abgrenzung nach den
gewerberechtlichen Vorschriften
unter Berücksichtigung der allge-
mein oder regional üblichen Ar-
beitsteilung schließt ein, dass es
auch innerhalb einer Branche
eine weitere fachliche Aufgliede-
rung geben kann, so die Lüne-
burger Vergabekammer. Von
maßgeblicher Bedeutung ist inso-
weit allerdings, ob ein eigener
Anbietermarkt mit Fachunter-
nehmen existiert, die sich auf
eine bestimmte Tätigkeit speziali-
siert haben und ohne eine Los-
vergabe keinen Zugang zu öf-
fentlichen Aufträgen hätten. Die
bloße Existenz derartiger spezia-
lisierter Fachunternehmen allei-
ne genügt jedoch nicht. Nach
Ansicht der Vergabekammer Nie-
dersachsen muss vielmehr eine

sche Vergabekammer. Dabei ist
auch zu untersuchen, ob sich für
spezielle Arbeiten ein eigener
Markt herausgebildet hat. Alleine
die tatsächlich-technische Mög-
lichkeit, dass mehrere Tätigkei-
ten einer Leistung auch von ver-
schiedenen Personen oder Unter-
nehmen erbracht werden kön-
nen, begründet aber noch kein
Fachlos. Unter einem Fachlos ist

§ 97 Absatz 3 GWB enthält
ein konkretes Gebot an den öf-
fentlichen Auftraggeber, das mit
einem subjektiven Bieterrecht
auf Beachtung der Losvergabe
korrespondiert. Welche Leistun-
gen zu einem Fachlos zählen,
bestimmt sich nach den gewerbe-
rechtlichen Vorschriften und der
allgemein oder regional üblichen
Abgrenzung, so die niedersächsi-

Estricharbeiten in Losen auszuschreiben, geht nicht. FOTO DPA
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